
Der neue Weg zu  
Subventionen für  
Bildungsgänge
Bildungsgänge mit einem eidgenössisch aner
kannten Abschluss werden neu vom Bund direkt 
unterstützt. Die Gelder sind an die Person 
 gebunden. Was beachtet werden muss und wie 
das Vorgehen ist, beschreibt «Der neue Weg  
zu Subventionen für Bildungsgänge»:

Maximal  

60 Tage nach 

Zahlungs

eingang

Die  
Ausbildung 

läuft
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Schule
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suissetec 
 Bildungs zentrum  

Lostorf

Anmeldung zum 
 Bildungsgang mit eidge
nössischem Abschluss

suissetec.ch/bildungsgaenge 

?

?

?

?

?

Start 
1. Juli  
2017

Rechnung
Ausgestellt vom Bildungszen

trum, zwingend auf den Namen  

des Studenten und nicht  

des Arbeitgeberbetriebs.

Student zahlt selber
Ratenzahlung möglich

Arbeitgeber zahlt
Ratenzahlung möglich

Prüfungs
verfügung

an Studenten

Rück vergütung  
suissetec SPIDA / PLK

Nach Eingang Minimalbetrag*  

ausbezahlt an den Studenten. 

* Höhe der Rückvergütung

Eidg. Prüfung
Für Bundessubventionen Anmeldung  

und Anwesenheit obligatorisch. Prüfungs

erfolg nicht zwingend.

Auszahlung
Bundessubventionen*** 

an Studenten

Antra g für  
Bundes subventionen  

einreichen 
Zahlungsbestätigung und  

Prüfungsverfügung sind dazu nötig.

sbfi.admin.ch

Zahlungseingang 
vollständig

Student erhält  

Zahlungsbestätigung

Zahlungs
bestätigung

an Studenten

ZB

+

Ursula Eng

 062 285 70 80

   *  suissetecMitglieder und ihre Angestellten

 **  Alle, die dem Gesamtarbeitsvertrag der schweizerischen 

Gebäudetechnikbranche unterstehen

***  Höhe der Bundessubventionen noch nicht festgelegt

Höhere  

Fachprüfung

Kurskosten (inkl. Lehrmittel)

 3000.– von suissetec*

 5000.– von der SPIDA*

 2000.– von der PLK**

 ????.– Bundessubventionen***

CHF

Berufsprüfung
Kurskosten (inkl. Lehrmittel) 5000.– von suissetec* 3000.– von der SPIDA* 3500.– von der PLK** ????.– Bundessubventionen***

CHF

Ausbildungs
vereinbarung

Zwischen Arbeitgeber und 

Studenten. Regelt Bedin

gungen für Kostenüber

nahme der Weiterbildung 

durch Arbeitgeber.

Ab  
1. Januar  

2018

++

PV

+
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